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{r Ingenieur- und Sachverständigenbüro

-�# Dipl.-Ing. (FH) Martina Schmitz
Von der Industrie- und Handelskammer Trier ö�entlich bestellte und 
vereidigte Sachverständige für die Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken 

GUTACHTEN 

An Luziakirch 12 
54531 Manderscheid 

Telefon +49-06572-4029 
Telefax +49-06572-1205 

post@schmitz-martina.de 
www.schmitz-martina.de 

über den Verkehrswe/ (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch 

für das mit einem 

Wohnhaus und Nebengebäuden bebaute Grundstück 

in 54518 Minderlittgen, Hauptstraße 59 
Amtsgericht Wittlich A-: 12a K 2/25 

Die Ermittlung des Verkehrswertes e'olgte auf der Grundlage einer 

Außenbesichtigung. 

Der Verkehrswert für das unbelastete Grundstück wurde zum 

We/ermittlungsstichtag 25.03.2025 ermittelt mit rd. 

195.200,00 € 

Wert der im Grundbuch eingetragenen Rechte siehe Seiten 58-59 

digitale Aus�rtigung 

Dieses Gutachten besteht aus 76 Seiten inkl. 5 Anlagen mit insgesamt 12 

Seiten. Das Gutachten wurde in digitaler Form sowie in fünf Papierexempla­

ren erstellt. 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum BeweRungsobjekt 

Seite 5 

Objektart: ein Wohnhaus, eine Garage, eine Doppelgarage, 

eine Scheune, ein Holzschuppen sowie ein Gerä­

teschuppen 

Objektadresse: 

Grundbuchangaben: 

Katasterangaben: 

Hauptstraße 59, 54518 Minderlittgen 

Grundbuch von Minderlittgen 

Blatt 1159, Best.-Verz. lÀ. Nr. 1 und 2 

Gemarkung Minderlittgen, 

Flur 8, Flurstück 3/1 und 4 

1.2 Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer 

AuSraggeber: 

Eigentümer: 

Amtsgericht Wittlich 

Kurfürstenstraße 63 

54516 Wittlich 

AuSrag gemäß Beschluss vom 13.02.2025 

Laut Grundbuch: 

1.1  

1.2  

 

- in ErbengemeinschaS polnischen Rechts -

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Grund der Gutachten- Feststellung des Verkehrswertes im Zwangsver-

erstellung: steigerungsverfahren 
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=rtermittlungsstichtag: 25.03.2025 (Tag der Ortsbesichtigung) 

Qualitätsstichtag: 25.03.2025 

Tag der Ortsbesichtigung: 25.03.2025 

Teilnehmer am Ortster­

min: 

Anmerkung: 

Herangezogene Unterla­

gen, Erkundigungen, In­

formationen: 

Aktenzeichen: 

die Sachverständige Frau Dipl.-Ing. (FH) Maoina 

Schmitz sowie ihr Mitarbeiter Herr Gerhard 

Schmitz 

Die Gebäude konnten nur von außen besich­

tigt werden, da die Eigentümer trotz schriftli­

cher Ladung nicht zum ORstermin e{chienen 

sind und somit keinen ZutriĴ in die Gebäude 

ermöglichten. Die BeweRung eðolgt auf der 

Grundlage einer Außenbesichtigung mit ent­

sprechenden Abschlägen. 

• Aufmaß vom Tag der Ortsbesichtigung 

• BodenrichtweoauskunS des zuständigen Gut­

achterausschusses zum Stichtag 01.01.2024 

• AuskunS der Kreisverwaltung Bernkastel­

Wittlich zum Baulastenverzeichnis 

• AuskunS zur bauplanungsrechtlichen Situati­

on sowie zur Erschließung des Bewertungs­

grundstücks durch die Verbandsgemeinde­

verwaltung Wittlich-Land 

12a K 2/25 
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1.4 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebe{ 
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Sind Mieter und Pächter Keine Angabe möglich, da die Besichtigung nur 

vorhanden? von außen möglich war. Das Gebäude macht 

einen bewohnten Eindruck. 

Wird ein Gewerbebetrieb Da die Besichtigung nur von außen möglich war, 

geführt? ist der Sachverständigen nicht bekannt, ob ein 

Gewerbebetrieb geführt wird. 

Sind Maschinen oder Be- Keine Angabe möglich, da die Besichtigung nur 

triebseinrichtungen vor- von außen möglich war. 

handen, die im Gutachten 

nicht mitgeschätzt sind? 

Besteht Verdacht auf 

Hausschwamm? 

Keine Angabe möglich, da die Besichtigung nur 

von außen möglich war. 

Bestehen baubehördliche Laut schriSlicher AuskunS der Kreisverwaltung 

Beschränkungen oder Be- Bernkastel-Wittlich vom 27.03.2025 liegen keine 

anstandungen? baubehördlichen Beanstandungen vor. Baube­

hördliche Beschränkungen siehe Bauplanungs­

recht, Punkt 2.6.2 Ö�entlich-rechtliche Situation. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bune×land: 

Rheinland-Pfalz 

Kreŉ: 

Landkreis Bernkastel-Wittlich 

O£ und Einwohneǌahl: 

Au. 12a K 2/25 

Seite 8 

Minderlittgen ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich und 

liegt etwa 7 km nordwestlich der Stadt Wittlich. Der Eimlort gehört zur Ver­

bandsgemeinde Wittlich-Land und hat ca. 710 Einwohner. Minderlittgen ver­

fügt weder über einen Kindergarten noch über eine Grundschule. 

übeǎġƮche AnbinƖng/ Enǔernungen: 

Durch den Ort Minderlittgen verläuS die Landesstraße L 34, die eine wichtige 

Verkehrsverbindung in der Region darstellt. Minderlittgen liegt in unmi elba­

rer Nähe zur Kreisstadt Wittlich, die nur etwa 7 Kilometer entmrnt ist. Von 

Wittlich aus besteht ein direÊer Anschluss an die Autobahn A 1 Kelberg -

Trier - Saarbrücken. Zusätzlich bietet die benachbarte Gemeinde Land­

scheid einen Anschluss an die Autobahn A 60 Sankt Vith - Winterspelt -

Kreuz Wittlich. Bis zur Anschlussstelle (9) beträgt die Entmrnung ca. 10 km. 

Die Entmrnungen zu den nächstgelegenen Städten betragen: 

ca. 7 km bis nach Wittlich 

ca. 13 km bis nach Manderscheid 

ca. 29 km bis nach Daun 

ca. 32 km bis nach Schweich 
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ca. 36 km bis nach Bitburg 

ca. 41 km bis nach Gerolstein 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

ƪneröġŋche Lage: 

Seite 9 

Die zu beweoenden Grundstücke liegen am nordwestlichen Ortsrand von 

Minderlittgen. 

A£ der Bebauung und Nutzungen in der Straße und im Oǅsteil: 

Geschlossene Bauweise. Die Bebauung in der näheren Umgebung besteht 

aus Wohnhäusern in überwiegend ein- und zweigeschossiger Bauweise. 

Beeinträchtigungen: 

Augenscheinlich waren beim Ortstermin keine Beeinträchtigungen ersicht­

lich. 

Topografie: 

Die Grundstücke sind fast eben. 

2.2 Demographische Situation 

Modellrechnungen zur Bevölkerungsentwicklung zeigen, wie sich die Zahl 

und die Altersstruktur der Bevölkerung unter verschiedenen Annahmen zu 

den Einflussgrößen Geburtenrate, Lebenseŗartung und Wanderungssaldo 

verändern. Die Festlegung der Annahmen eÅolgt auf der Grundlage bisheri­

ger Erkenntnisse und daraus abgeleiteter alternativer Parametersetzungen 

zur Beschreibung eines möglichen Entwicklungskorridors. Die Annahmen 

beziehen sich auf Rheinland-Pfalz; in die Berechnungen gehen aber kreis­

und altersspezifische Fruchtbarkeits-, Sterbe- sowie Wanderungszi�ern ein. 

Zur Ermittlung der Sterbefälle und der Wanderungen ist zudem eine Di�e­

renzierung der Ziāern nach dem Geschlecht e�orderlich. 
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Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land wird dem Demographietyp Nr. 9 

,,Wachsende familiengeprägte ländliche Städte und Gemeinden" zugeordnet. 

Die Tabelle zeigt den demographischen Wandel - Bevölkerungs­

vorausberechnung - in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land des Landkreises 

Bernkastel-Wittlich. 

VG Wi®lich-Land 2020 2025 2030 2035 2040 
Bevölkerung 2020 - 2040 (%) 27,3 27,7 28,0 28,4 28,9 

Anteil unter 20-jährige (%) 19,9 20,5 20,7 20,6 19,6 

Anteil 20 - 65-jährige (%) 59,6 56,9 53,7 51,6 51,9 

Anteil über 65-jährige (%) 20,5 22,6 25,5 27,8 28,5 

Quelle: Statistisches Landesamt 

2.3 Grundstücwzuschnitt 

Gestalt und Form: Die Grundstücke haben einen unregelmäßigen 

Zuschnitt (vgl. Anlage 3). 

mittlere Tiem: 

Grundstücksgröße: 

Flurstück 3/1 

ca. 50 m 

Flurstück 4 

ca. 51 m 

Flurstück 3/1 

1.036 m2 

Flurstück 4 

913 m2 

2.4 E{chließung, Baugrund etc. 

Straßenart: Stichstraße zur Landesstraße L 34 
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Straßenausbau: Landesstraße L 34 
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Fahrbahn aus Bitumen mit beidseitigem Gehweg 

Anschlüsse an Versor- Flurstück 3/1 

gungsleitungen und Ab- Die Wasser-, Abwasser- und die Elektrizitätsver-

wasserbeseitigung: sorgung sind an das öāentliche Netz ange­

schlossen. 

Grenzverhältnisse, nach- Der südliche Giebel des Wohnhauses grenzt an 

barliche Gemeinsamkei- die Nachbarbebauung. Ein Teilbereich der An-

ten: bauten ist vom Flurstück 3/1 auf das Flurstück 4 

überbaut. 

Baugrund, Grundwasser normal tragfähiger Boden, 

(soweit augenscheinlich Bodenproben wurden nicht entnommen. 

ersichtlich): 

Anmerkung: In dieser =rtermi lung ist eine lageübliche 

Baugrundsituation insoweit berücksichtigt, wie 

sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenricht­

werte eingeflossen ist. Darüber hinausgehende 

vertiemnde Untersuchungen und Nachforschun­

gen wurden auSragsgemäß nicht angestellt. 

2.5 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte laumnde Nr. 1 der Eintragungen zur lÀ. Nr. 1 

Belastungen: des betro�enen Grundstückes im Bestandsver-

zeichnis: 

Geh- und FahrgeŐchŚkeit gemäß der BesǕ­

mung ¶ § 10 B 2 des am 25. Dezember 1930 
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Anmerkungen: 

bestäŚten Rezesses für ƕn jeŝƨen Ƃen­

tümer der PaǍeƱe Flur 8 Nr. 11, eÂgećgen am 

13. Juni 1902 ¶ Blatt 260, nach Blatt 907 über­

ćgen am 19. Okǖber 1987. HieƼer übeǆragen 

am 13. 06. 2017. 

laumnde Nr. 2 der Eintragungen zur lÀ. Nr. 2 

des betro�enen Grundstückes im Bestandsver­

zeichnis: 

BeschŘnkte persönƯche Diensǒaǂit (Misch­

ĥsseœeitungsŐcht nebst Bau- und AuƟchs­

beschŘnkunƣ Ơr ĕĞandsgemeÂde Ėttưch­

Land, ĕĞandsgemeÂdeǞǁe. Die Ausübung 

des Rechts kann eÂem Dƽften übeœassen ŝr­

den. Gemäß BewƩigung ǜm 08. 08. 2017 (UR­

Nr. 702-33/17, ĕĞandsgemeÂde ĖtĤch-Land 

Â ƒtĤch) eÂgećgen am 28. 09. 2017. 

laumnde Nr. 3 der Eintragungen zur lÀ. Nr. 1 

und 2 der betro�enen Grundstücke im Bestands­

verzeichnis: 

DƦ ZĥngsŜŔǓigeǊng ist angeoƺet Ŧmts­

geƾht ĖtĤch - ZĥngsŜŔteigerungsabt/. -

12a K Ÿ2ź; eÂgećgen am 28. 01.2025. 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des 

Grundbuchs verzeichnet sein können, werden in 

diesem Gutachten nicht berücksichtigt. Es wird 

davon ausgegangen, dass ggf. valutierende 

Schulden beim Verkauf gelöscht oder durch Re­

duzierung des Kaufpreises ausgeglichen werden. 
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nicht eingetragene Rechte Es sind keine nicht eingetragenen Lasten be­

und Lasten: kannt. AuSragsgemäß wurden diesbezüglich kei­

ne weiteren Nachforschungen angestellt. 

2.6 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.6.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulas- Laut schriSlicher AuskunS der Kreisverwaltung 

tenverzeichnis: Bernkastel-Wittlich vom 27.03.2025 sind keine 

Denkmalschutz: 

2.6.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flä­

chennutzungsplan: 

Baulasten eingetragen. 

entfällt 

Flurstück 3/1 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flä­

chennutzungsplan als gemischte Bauflächen (M) 

dargestellt. 

Flurstück 4 

Der vordere Bereich des Bewertungsobjekts ist 

im Flächennutzungsplan als gemischte Bauflä­

chen (M) und der hintere Bereich als Flächen für 

die LandwirtschaS dargestellt. 

Festsetzungen im Bebau- Für den Bereich des BewertungsobjeÊes ist kein 

ungsplan: rechtskräSiger Bebauungsplan vorhanden. Die 

Zulässigkeit von Bauvorhaben ist nach § 34 

BauGB zu beurteilen. 
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Die =rtermittlung wurde auSragsgemäß auf der Grundlage des realisierten 

Vorhabens durchgeführt. Das Vorliegen einer Baugenehmigung und die 

Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit dem Bauordnungsrecht 

wurden auSragsgemäß nicht explizit geprüS. Bei dieser =rtermittlung wird 

deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vo­

rausgesetzt. 

2.7 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation 

Entwicklungszustand 

(Grundstücksqualität): 

Flurstück 3/1 

baureims Land 

Flurstück 4 

größtenteils landwirtschaSliche Fläche und teils 

baureims Land 

Beitrags- und Abgaben- Das Bewertungsgrundstück ist laut AuskunS der 

zustand: Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land be­

züglich der Beiträge und Abgaben für Erschlie­

ßungseinrichtungen nach BauGB und KAG bei­

trags- und abgabenfrei. 

2.8 Hinweise zu den durchgefühRen Erhebungen 

Die Informationen zur privatrechtlichen und ö�entlich-rechtlichen Situation 

wurden telefonisch eingeholt. Es wird empfohlen, von einer vermögensmäßi­

gen Disposition bezüglich des Bewertungsobjekts zu diesen Angaben von 

der jeweils zuständigen Stelle schriSliche Bestätigungen einzuholen. 
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2.9 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 
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Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein Wohnhaus, eine Garage, 

eine Doppelgarage, eine Scheune, ein Holzschuppen sowie ein Geräte­

schuppen. Zum =rtermittlungsstichtag machte das Wohnhaus einen be­

wohnten Eindruck. 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkung zu den Gebäudebeschreibungen 
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Grund lage für d ie Gebäudebeschre ibungen s ind d ie Erhebungen im Rah­

men der Ortsbesichtigung .  

Die Gebäude konnten nur von außen besichtigt werden, da die Eigen­

tümer trotz schriùlicher Ladung nicht zum ORstermin e{chienen sind 

und somit keinen Zutritt in die Gebäude ermöglichten. Die Beschrei­

bung eðolgt auf der Grundlage der Inaugenscheinnahme von außen. 

Es ist nicht auszuschließen, dass weRbeeinflussende Abweichungen 

bestehen, die nicht e{ichtlich waren. 

Die Gebäude und Außenan lagen werden (nur) insoweit beschrieben ,  wie es 
fü r d ie Herleitung der Daten in  der #Nerm ittlung notwend ig ist. Angaben 
über n icht sichtbare Baute i le beruhen auf Annahmen auf Grund lage der üb l i­

chen Ausführung im Baujahr .  Die Funktions6higkeit e inzelner Baute i le und 
An lagen sowie der techn ischen Ausstattungen und I nstal lationen (Heizung ,  
Elektro , Wasser etc.)  wurde n icht geprü5; im Gutachten wi rd d ie Funktions­
fäh igkeit unterstel lt .  Baumängel und -schäden wurden soweit au3enommen, 

wie sie zerstörungsfre i ,  d . h .  o2ensichtl ich erkennbar waren .  I n  d iesem Gut­
achten s ind d ie Auswi rkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Bau­
mängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden . Es wi rd 
ggf. emp4hlen , e ine d iesbezüg l ich vertie1nde Untersuchung anstel len zu 

lassen .  Untersuchungen auf pflanzl iche und tierische Schäd l inge sowie über 
gesundheitsschädigende Baumaterial ien wurden n icht durchgeführt . 
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3.2 Wohnhaus mit Anbauten 

3.2.1 AR des Gebäudes, Baujahr und Außenansicht 

Art des Gebäudes: 

Baujahr: 

Umbau / Erweiterung: 

Modem isieru ng 

Anmerkung: 

EnergieeÉizienz: 

Wohnhaus, vermutlich teil unterkelleo (vgl. 

nachfolgende Gebäudebeschreibung) 

unbekannt, vermutlich vor 1900 

Am bestehenden Wohngebäude befinden sich 

auf der Rückseite zwei Anbauten. Nach äußeren 

Merkmalen sowie der baulichen Ausführung ist 

davon auszugehen, dass es sich bei diesen 

Bauteilen ursprünglich um ehemalige Stallungen 

handelte. Im Zuge späterer Umbaumaßnahmen 

wurden diese oāenbar zu Wohnzwecken umge­

nutzt und in das bestehende Raumprogramm 

des Hauptgebäudes integriert. 

2017: Die Fenster wurden größtenteils er­

neuert. 

Die Fenster sind aus dem Jahr 2017. Im Gut­

achten wird unterstellt, dass zu diesem Zeit­

punkt kleinere Modernisierungsmaßnahmen 

durchgeführt wurden. 

Augenscheinlich sind die Außenwände nicht 

gedämmt. 

Im Gutachten wird unterstellt, dass der energeti­

sche Zustand des Gebäudes unzureichend ist 

und keine energetische Sanierung stattgefunden 
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hat. 

Außenansicht: Putz, teilweise mit Anstrich 

3.2.2 Ausführung und Ausstattung 

GebäudeŊnsâktion Îände, Decken, Treppen) 

Anmerkung: 

Au. 12a K 2/25 
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Diese WeRermittlung eðolgt auf der Grundlage des äußeren Anscheins 

unter Berücwichtigung des geschätzten Gebäudealte{ sowie des am 

Gesamtobjekt vorher{chenden Ausstattungsstandards. Der am Be­

weRungsobje_ vorher{chende Ausstattungsstandard wird durch die 

Sachve{tändige nach dem äußeren Anschein als einfach bis mittel 

eingeschätzt. 

Zum Zustand der Innenausstattung, wie z. B. der Innenwände, der De­

cken, der Türen, der Fußböden, der Innenansichten, der Elektroinstalla­

tion, der Sanitärinstallation usw., ist aufgrund der Außenbesichtigung 

keine Angabe möglich. Daher werden die Gebäudekonstruktionen, die 

Raumausstattungen und der Ausbauzustand nachfolgend beschrieben, 

wie es bei einem vergleichbaren Objekt üblich ist. 

Es handelt sich ausschließlich um Annahmen. 

Konstruktionsart: 

Fundamente: 

Kellerwände: 

Außenwände: 

Innenwände: 

Geschossdecken: 

Massivbauweise 

unbekannt 

massives Mauerwerk 

massives Mauerwerk 

massives Mauerwerk 

unbekannt 
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Geschosshöhen: unbekannt 
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Hauseingang( sbereich): nicht überdachter Hauseingang mit zwei Ein­

gangsstumn aus Betonwerkstein 

Treppen: unbekannt 

Nutzun²einheiten, RaumauÞeilung 

Über die RaumauSeilung und Raumausstattungen können keine Angaben 

gemacht werden, da eine Besichtigung von innen nicht möglich war. Eine 

Beschreibung kann daher nicht erfolgen. Im Gutachten wird eine überwie­

gend einfache bis mittlere Ausstattung angenommen und unterstellt. 

Fenster und Úren 

Fenster: 

Türen: 

Haustür: 

Zimmertüren: 

soweit ersichtlich: PVC-Fenster mit Isolierver­

glasung 

Hauseingangstür aus Holz mit Glasausschnitten 

in Isolierverglasung 

Holztüren mit Holzzargen 

Elektro- und SanitäƿstaŌation, Heizung und Warmwasseǋeòorgung 

Elektroinstallation: einfache mi lere Ausstattung 

Heizung: Ölzentralheizung 

Warmwasserversorgung: vermutlich zentral über die Heizungsanlage 

Sanitäre Installation: Keine Angabe möglich, da die Besichtigung nur 
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von außen möglich war. 

KeƲer, Dach und Dachraum 
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Speicher: Keine Angabe möglich, da die Besichtigung nur 

von außen möglich war. 

Kellerräume: 

Dach: 

Dachkonstruktion: 

DachĂrm: 

Dacheindeckung: 

vermutlich Gewölbekeller 

Holzkonstruktion 

Wohnhaus 

Satteldach 

Anbauten 

Sattel- und Pultdach 

Wohnhaus 

F aserzementwellplatten 

Anbauten 

Trapezbleche 

Besondere Bauteěe und besondere EinĠchtungen, Zustand des Gebäu­

des 

Besondere Bauteile: • Hauseingangsstumn 

• Terrassenüberdachung 

• Edelstahlkamine 

Besondere Einrichtungen: Keine Angabe möglich, da die Besichtigung nur 

von außen möglich war. 
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Belichtung und Beson­

nung: 

Grundrissgestaltung: 

Bauschäden und Bau­

mängel: 

mäßig 

Keine Angabe möglich, da die Besichtigung nur 

von außen möglich war. 

Über Bauschäden und Baumängel im Inne­

ren des Gebäudes können keine Angaben 

gemacht werden. 

Bauschäden und Baumängel, die von außen 

ersichtlich waren: 

• Der Außenputz muss überarbeitet werden. 

Sonstige Besonderheiten: Eine Innenbesichtigung des Gebäudes war nicht 

möglich, daher wird ein Sicherheitsabschlag von 

15 % angesetzt. 

Allgemeinbeuoeilung: Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich 

um ein Wohnhaus einer ehemaligen HoƝtelle, 

welches vermutlich teilunterkelleo ist. 

Über den baulichen Zustand im Inneren des 

Gebäudes können keine Angaben gemacht 

werden, da das Objekt nur von außen besichtigt 

werden konnte. Das Wohnhaus veƻügt über 

eine Terrasse mit angegliedeoer Wiese, die eine 

gute Erholungsfläche bietet. 
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3.3 Garage neben dem Wohnhaus 

3.3.1 GebäudeaR, Baujahr und Außenansicht 

Art des Gebäudes: Garage 

Baujahr: unbekannt 

Außenansicht: Putz mit Anstrich 

3.3.2 Ausführung und Ausstattung 

Nutzun²einheiten, RaumauÞeilung 
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Erdgeschoss: vermutlich Heizungsraum und Abstellraum 

Gebäudekonsâktion Îände, Decken, Treppen) 

Konstruktionsart: 

Fundamente: 

Außenwände: 

Dach: 

Dachkonstruktion: 

Dachform: 

Dacheindeckung: 

Raumausstatãngen 

Massivbauweise 

unbekannt 

massives Mauerwerk 

Holzkonstruktion 

Pultdach 

Trapezbleche 

Über die RaumauSeilung und Raumausstattungen können keine Angaben 

gemacht werden, da eine Besichtigung von innen nicht möglich war. Eine 

Beschreibung kann daher nicht eÅolgen. Im Gutachten wird eine überwie­

gend einŇche Ausstattung angenommen und unterstellt. 
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Fenster und Úren 

Fenster: 

Tor: 

Holzmnster mit Einfachverglasung 

Stahlschwingtor 

Technŉche Gebäudeausstatãng 

Elektroinstallation: Elektroinstallation den Anforderungen entspre­

chend mit ausreichender Anzahl von Schalt-, 

Steckgeräten und Brennstellen als Aufputzin­

stallation. 

Sanitäre Installation: 

Zustand e× Gebäudes 

Bauschäden und Bau­

mängel: 

unbekannt 

Über Bauschäden und Baumängel im Inne­

ren des Gebäudes können keine Angaben 

gemacht werden. 

Bauschäden und Baumängel, die von außen 

ersichtlich waren: 

• Am Gebäude mhlt der Oberputz. 

Sonstige Besonderheiten: Eine Innenbesichtigung des Gebäudes war nicht 

möglich, daher wird ein Sicherheitsabschlag von 

15 % angesetzt. 

Allgemeinbeuoeilung: Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich 

um eine Garage. Oāensichtlich ist im Gebäude 

die Heizungsanlage untergebracht. 
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3.4 Doppelgarage 

3.4.1 AR des Gebäudes, Baujahr und Außenansicht 

Art des Gebäudes: Doppelgarage 

Baujahr: unbekannt 

Außenansicht: Holz 

3.4.2 Ausführung und Ausstattung 

GebäudeŊnsâktion Îände, Decken, Dach) 

Konstruktionsart: 

Fundamente: 

Außenwände: 

Dach: 

Dachkonstruktion: 

Dachform: 

Dacheindeckung: 

Holzkonstruktion 

unbekannt 

Holzelemente 

Holzkonstruktion 

Pultdach 

Trapezbleche 

Nutzun²einheiten, RaumauÞeilung 

Erdgeschoss: vermutlich 2 PKW-Stellplätze 

Raumausstatãngen 

Au. 12a K 2/25 
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Über die RaumauSeilung und Raumausstattungen können keine Angaben 

gemacht werden, da eine Besichtigung von innen nicht möglich war. Eine 

Beschreibung kann daher nicht eÅolgen. Im Gutachten wird eine überwie­

gend einŇche Ausstattung angenommen und unterstellt. 
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Fenster und Úren 

Fenster: 

Tore: 

Zustand e× Gebäudes 

Bauschäden und Bau­

mängel: 

Allgemeinbeuoeilung: 

3.5 Holzschuppen 

keine ersichtlich 

2 Stahlschwingtor 

Über Bauschäden und Baumängel im Inne­

ren des Gebäudes können keine Angaben 

gemacht werden. 

Bauschäden und Baumängel, die von außen 

ersichtlich waren: 

Die Holzbauteile auf der Gebäuderückseite ma­

chen einen vernachlässigten Eindruck. 

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich 

um eine Doppelgarage. Die Funktionalität der 

Stellplätze wird im Gutachten unterstellt. 

3.5.1 AR des Gebäudes, Baujahr und Außenansicht 

Art des Gebäudes: Holzschuppen 

Baujahr: unbekannt 

Außenansicht: Holz 
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3.5.2 Ausführung und Ausstattung 

Gebäudekonsâktion Îände, Decken, Dach) 

Konstruktionsart: 

Fundamente: 

Außenwände: 

Dach: 

Dachkonstruktion: 

Dachform: 

Dacheindeckung: 

Holzkonstruktion 

unbekannt 

Holzelemente, =llplatten 

Holzkonstruktion 

Pultdach 

Trapezbleche 

Nutzun²einheiten, RaumauÞeilung, Raumausstatãngen 
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Über die RaumauSeilung und Raumausstattungen können keine Angaben 

gemacht werden, da eine Besichtigung von innen nicht möglich war. Eine 

Beschreibung kann daher nicht eÅolgen. Im Gutachten wird eine überwie­

gend einfache Ausstattung angenommen und unterstellt. 

Erdgeschoss: 

Fenster und Úren 

Fenster: 

Tore: 

Tür: 

Zustand e× Gebäudes 

Bauschäden und Bau­

mängel: 

Lagerflächen 

keine ersichtlich 

2-flügeliges Holztor mit =llplatten 

Holzlattentür 

Über Bauschäden und Baumängel im Inne­

ren des Gebäudes können keine Angaben 
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gemacht werden. 
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Augenscheinlich waren keine Bauschäden und 

Baumängel von außen ersichtlich. 

Allgemeinbeuoeilung: Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich 

um einen Holzschuppen der als Lagergebäude 

benutzt wird. 

3.6 ehemaliges Ökonomiegebäude 

3.6.1 AR des Gebäudes, Baujahr und Außenansicht 

Art des Gebäudes: ehemalige Stallungen und Scheune 

Baujahr: unbekannt 

Außenansicht: Putz mit Anstrich 

3.6.2 Ausführung und Ausstattung 

Gebäudekonsâktion Îände, Decken, Dach) 

Konstruktionsart: 

Fundamente: 

Außenwände: 

Innenwände: 

Geschossdecken: 

Dach: 

Dachkonstruktion: 

DachĂrm: 

Dacheindeckung: 

Massivbauweise 

unbekannt 

massives Mauerwerk 

massives Mauerwerk 

Stah !träger-Betondecke 

Holzkonstruktion 

Satteldach 

Tonziegel 
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Nutzungseinheiten, RaumauÞeilung 

Erdgeschoss: ehemaliger Stall, Scheune 

Obergeschoss: Lagerfläche 

Raumausstatãngen 

Über die Raumausstattungen können keine Angaben gemacht werden, da 

eine Besichtigung von innen nicht möglich war. Eine Beschreibung kann da­

her nicht e�olgen. Im Gutachten wird eine überwiegend einfache Ausstat­

tung angenommen und unterstellt. 

Fenster und Úren 

Fenster: 

Tore: 

Tür: 

Stahlrahmenmnster mit Einfachverglasung 

2-flügeliges Holztor 

Holzlattentür 

Besondere Bauteěe und Zustand des Gebäudes 

Bauschäden und Bau­

mängel: 

Allgemeinbeuoeilung: 

Über Bauschäden und Baumängel im Inne­

ren des Gebäudes können keine Angaben 

gemacht werden. 

Die Dacheindeckung ist in einem schlechten 

Zustand. 

Bei dem Ökonomiegebäude handelt es sich um 

einen ehemaligen Stall mit einer kleinen Scheu­

ne. Das Obergeschoss wird als Lagerfläche ge­

nutzt. 

Das Ökonomiegebäude entspricht nicht mehr 
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den heutigen AnĂrderungen und e�orderlichen 

Standards. Solche Gebäude werden als Gara­

ge, Abstell- und Lagerräume genutzt. 

3.7 Geräteschuppen 

3.7.1 AR des Gebäudes, Baujahr und Außenansicht 

Art des Gebäudes: Geräteschuppen 

Baujahr: unbekannt 

Außenansicht: Holz und =llplatten 

3.7.2 Ausführung und Ausstattung 

Gebäudekonsâktion Îände, Decken, Dach) 

Konstruktionsart: 

Fundamente: 

Außenwände: 

Dach: 

Dachkonstruktion: 

Dachform: 

Dacheindeckung: 

Holzbauweise 

unbekannt 

HolzwerkstoÉ 

Holzkonstruktion 

Pultdach 

F aserzementwellplatten 

Nutzun²einheiten, RaumauÞeilung 

Erdgeschoss: 2 Stellplätze 

Raumausstatãngen 

Über die Raumausstattungen können keine Angaben gemacht werden, da 
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eine Besichtigung von innen nicht möglich war. Eine Beschreibung kann da­

her nicht e�olgen. Im Gutachten wird eine überwiegend einfache Ausstat­

tung angenommen und unterstellt. 

Fenster und Úren 

Tore: 

Fenster: 

2 Stahlschwingtore 

keine ersichtlich 

Besondere Bauteěe und Zustand des Gebäudes 

Bauschäden und Bau­

mängel: 

Allgemeinbeuoeilung: 

3.8 Außenanlagen 

Über Bauschäden und Baumängel im Inne­

ren des Gebäudes können keine Angaben 

gemacht werden. 

Stellenweise ist die Wandverkleidung beschä­

digt. 

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um 

einen Geräteschuppen mit 2 Stellplätzen. 

Die Funktionalität der Stellplätze wird im Gut­

achten unterstellt. 

• Ver- und Entsorgungsanlagen, wie Wasser, Abwasser und Strom, vom 

Hausanschluss bis an das ö�entliche Netz 

• HoÉläche vor dem Wohnhaus und den Nebengebäuden aus Betonstein­

pflaster 

• teils kleine Gartenmauer mit Maschendrahtzaun entlang drei Grenzen 

des Flurstückes 3/1 

• Anpflanzungen wie Wiese, Hecken, Sträucher und Bäume 
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Die Ermittlung des Verkeh{weRes eðolgt auf der Grundlage einer Au­

ßenbesichtigung. Daher muss das Gutachten aufgrund von Unte{tel­

lungen e{tattet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass weRbeein­

flussende Abweichungen vorhanden sein können, die im Gutachten 

nicht berücksichtigt sind. 

4.1 Grundstücwdaten, BeweRungsteilbereiche 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Wohnhaus und Ne­

bengebäuden bebaute Grundstück in 54518 Minderlittgen, Hauptstraße 59 

zum =rtermittlungsstichtag 25.03.2025 ermi elt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch 

M¶derÃttgen 

Gemarkung 

M¶derÃttgen 

Grundbuch 

M¶derÃttgen 

Gemarkung 

M¶derÃttgen 

Blatt 

1159 

Flur 

8 

Blatt 

1159 

Flur 

8 

lÀ. Nr. 

1 

Flurstück 

3/1 

lÀ. Nr. 

2 

Flurstück 

4 

Fläche 

1. 036 m2 

Fläche 

913 m2 
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AuSeilung des Grundstücks in zwei Bewertungsteilbereiche (siehe Auszug 

aus der Flurkarte): 

Das Bewertungsobjekt besteht aus zwei Grundstücken. Die Anbauten auf 

dem Flurstück 3/1 sind auf das Flurstück 4 überbaut. Die Flurstücke 3/1 und 

4 bilden daher eine wirtschaSliche Einheit. =iterhin wird das Flurstück 4 

über das Flurstück 3/1 erschlossen, da das Flurstück 4 keine eigene Zuwe­

gung besitzt. Deshalb werden diese Flurstücke als ein Grundstück bewertet. 

Zusätzlich wird auf Wunsch des AuSraggebers für jedes Flurstück der anteili­

ge Verkehrswert ausgewiesen. 

Zudem wird das Grundstück ausschließlich aus bewertungstechnischen 

Gründen in Bewertungsteilbereiche auÁeteilt. Bei den Bewertungsteilberei­

chen handelt es sich um Grundstücksteile, die nicht vom übrigen Grund­

stücksteil abgetrennt und unabhängig von diesem selbstständig verwertet (z. 

B. veräußert) werden können bzw. sollen. 

Im vorliegenden Fall ist das Flurstück 4 im Flächennutzungsplan als ge­

mischte Baufläche und als Flächen der LandwirtschaS ausgewiesen. 

Bezeichnung des Bewertungsteil- Bebauung/Nutzung 

bereichs 

A: Baureims Land 

B: landwirtschaSliche Fläche 

Wohnhaus mit Nebenge­

bäuden 

hausnahes Gartenland 

Summe der Bewertungsteilbereichsflächen 

4.2 WeRermittlung für den BeweRungsteilbereich A 

4.2.1 Veñahrenswahl mit Begründung 

Fläche 

1.207 m2 

742 m2 

1.949 m2 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen GeschäSsverkehr ist 

der Verkehrswert des Bewertungsgrundstücks mit Hilm des SachweRver­

fahrens zu ermitteln, weil derartige Objekte üblicherweise nicht zur Erzielung 
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von Erträgen, sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennut­

zung bestimmt sind. 

Das Sachwertve�ahren (geǄ. §§ 35-39 lmmo=rtV) basiert im =sentli­

chen auf der Beurteilung des Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d.h. 

der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe von Bodenwert, vorläu­

figen Sachwert der baulichen Anlagen (=rt des Normgebäudes sowie des­

sen besonderen Bauteilen und besonderen (Betriebs)Einrichtungen) und vor­

läufigen Sachwert der Außenanlagen (Sachwert der baulichen und nichtbau­

lichen Außenanlagen) ermittelt. 

Zudem sind besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale zu berück­

sichtigen. 

Dazu zählen: 

• Abweichungen vom normalen baulichen Zustand infolge unterlassener 

lnstandhaltungsauĚendungen oder Baumängel und Bauschäden, soweit 

sie nicht bereits durch den Ansatz eines reduzierten Ertrags oder durch 

eine gekürzte Restnutzungsdauer berücksichtigt sind, 

• wohnungs- und mietrechtliche Bindungen (z. B. Abweichungen von der 

marktüblich erzielbaren Miete), 

• Nutzung des Grundstücks für =rbezwecke und 

• Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen 

selbstständig verwertbar sind. 
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Die Preisbildung für den Grund und Boden orientiert sich im gewöhnlichen 

GeschäSsverkehr vorrangig an den allen Marktteilnehmern (z.B. durch Ver­

gleichsverkäum, verö�entlichte Bodenrichtwerte, aber auch Zeitungsannon­

cen und Maklerexposes) bekannt gewordenen Informationen über Quadrat­

meterpreise für unbebaute Grundstücke. 

Der Bodenwert ist deshalb (auch in den Veğahren zur Bewertung bebauter 

Grundstücke - dort, getrennt vom =o der Gebäude und der Außenanlagen) 

vorrangig im VergleichsweRveñahren zu ermitteln, wie er sich ergeben 

würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre (§ 40 Abs. 1 lmmo=rtV). 

Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann ein objektspezifisch ange­

passter BodenrichtweR zur Bodenwertermittlung herangezogen werden 

(§ 40 Abs. 2 lmmo=rtV). Der objektspezifisch angepasste Bodenrichtweo 

(§ 26 Abs. 2 lmmo=rtV) wird aus dem Bodenrichtwert ermittelt. 

Bodenrichtweoe sind geeignet, wenn sie entsprechend 

• den örtlichen Verhältnissen, 

• der Lage und 

• des Entwicklungszustandes gegliedert und 

• nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

• der Erschließungssituation sowie des beitragsrechtlichen Zustandes und 

• der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt 

hinreichend bestimmt und mit der notwendigen Sorgfalt aus Kaufpreisen für 

vergleichbare unbebaute Grundstücke abgeleitet sind (§ 25 Satz 1 lm­

mo=rtV). 

Zur Ableitung und Verö�entlichung von Bodenrichtwerten aus realisierten 

Kaufpreisen sind die Gutachterausschüsse verpflichtet (§ 193 Abs. 5 BauGB 

i.V.m. § 196 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Er ist bezogen auf den Quadratmeter der 

Grundstücksfläche (Dimension: Ǫm2 Grundstücksfläche). 

Abweichungen des zu bewertenden Grundstücks vom Vergleichsgrundstück 

bzw. von dem Bodenrichtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Merk­

malen - wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der bauli-
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chen Nutzung, Bodenbescha�enheit, Grundstücksgestalt -, aber auch Ab­

weichungen des =rtermittlungsstichtags vom Kaufzeitpunkt der Vergleichs­

grundstücke bzw. vom Stichtag, zu dem der Bodenrichtwert abgeleitet wurde, 

bewirken i.d.R. entsprechende Abweichungen seines Bodenwerts von dem 

Vergleichskaufpreis bzw. dem Bodenrichtweo (§ 25 Satz 2 lmmo=rtV). 

Für die anzustellende Bewertung liegt ein i.S.d. § 25 Satz 1 lmmo=rtV 

i.V.m. § 196 Abs. 1 Satz 4 BauGB geeigneter, d.h. hinreichend gegliederter 

und bezüglich seiner wesentlichen Einflussfaktoren definierter Bodenricht­

weR vor. Der vom Gutachterausschuss verö�entlichte Bodenrichtwert wurde 

bezüglich seiner relativen Richtigkeit (Vergleich mit den Bodenrichtwerten 

der angrenzenden Bodenrichtwertzonen) und seiner absoluten Höhe (Ver­

gleich mit Bodenrichtwerten von in etwa lagegleichwertigen Bodenrichtwert­

zonen, auch aus anderen Gemeinden) auf Plausibilität überprüS und als zu­

tre�end beurteilt. Die Bodenweoermi lung eÅolgt deshalb auf der Grundlage 

dieses Bodenrichtwerts, d.h. durch dessen Umrechnung auf die allgemeinen 

=rtermittlungsverhältnisse zum =rtermittlungsstichtag und die Grund­

stücksmerkmale des Bewertungsobjekts (vgl. § 25 Satz 2 lmmo=rtV und 

nachfolgender Abschni  "Bodenwertermittlung" dieses Gutachtens). 

BodenŒchtwe£ mit Definition des BodenĠchtweŕgánĀścă 

Der BodenrichtweR beträgt 70,00 €/m2 zum Stichtag 01.01.2024. Das Bo­

denrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstum = baureims Land 

Art der baulichen Nutzung = M (gemischte Baufläche) 

beitragsrechtlicher Zustand = erschließungsbeitragsfrei 

Bauweise = o�en 

Grundstücksfläche = 750,00 m2 
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Art der baulichen Nutzung = M (gemischte Baufläche) 

beitragsrechtlicher Zustand = erschließungsbeitragsfrei 

Grundstücksfläche = 1.207,00 m2 

BodenweŖermittlung des Bewe£ungsgánĀtücă 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen =rtverhältnisse 

zum =rtermittlungsstichtag 25.03.2025 und die wertbeeinflussenden 

Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

1. Umrechnung des Bodenrichtwe:s auf den beitragsfreien Zustand 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwe:s (frei) = 70, 00 €/m2 

beitragsfreier Bodenrichtwe: (Ausgangswert für weitere Anpassung) = 70,00 €/m2 

I I .  Zeitl iche Anpassung des Bodenrichtwe:s 

Richtwertgrundstück BeweÀungsgrundstück Anpassungsfaktor 

Stichtag 01 . 0 1 .2024 25. 03.2025 X 1 , 00 

I I I .  Anpassungen wegen Abweichungen in den we:beeinflussenden Grundstücks-
merkmalen 

lageangepasster beitragsfreier BRW am WeÀermittlungsstichtag = 70, 00 €/m2 

Fläche (m2
) 700 ,00 1 .207 ,00 X 1 , 00 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land X 1 , 00 

Art der bau l ichen M (gemischte Baufläche) M (gemischte Baufläche) X 1 , 00 
Nutzung 

angepasster beitragsfreier relativer Bodenrichtwert = 70, 00 €/m2 

Werteinfluss durch beim Bewertungsobjekt noch ausstehende Abgaben - 0 ,00 €/m2 

obje�spezifisch angepasster Bodenrichtwe: = 70,00 €/m2 
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= 70,00 €/m2 

X 1.207 ,00 m2 

= 84.490 ,00 € 

rd . 84.490,00 f 

Der BodenweR beträgt zum =rtermittlungsstichtag 25.03.2025 insgesamt 

84.490.00 €. 

Erläuteángen zur BodenrichǚeǇanpassung 

Fläche: 

Im vorliegenden Fall weicht die Größe des Bewertungsgrundstücks von der 

Grundstücksgröße des Bodenrichtwertgrundstücks ab. Eine Anpassung des 

Bodenwerts mi els UmrechnungskoeÉizient zur Berücksichtigung der Ab­

hängigkeit des Bodenwerts von der Grundstücksgröße laut Landesgrund­

stück-Marktbericht Rheinland-Pfalz wird jedoch nicht vorgenommen, da das 

Grundstück von zwei Straßen erschlossen ist. 

4.4 SachweRermittlung 

4.4.1 Das SachweRmodell der lmmobilienweRermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertve�ahren ist in den §§ 

35 -39 lmmo=rtV 2021 beschrieben. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts und den 

Sachwerten der auf dem Grundstück vorhandenen nutzbaren Gebäude und 

Außenanlagen sowie ggf. den Auswirkungen der zum =rtermittlungsstich­

tag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale ab­

geleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der Gebäude und Außenanlagen i. 

d. R. im Vergleichsweove�ahren (vgl. § 40 lmmo=rtV) grundsätzlich so zu 

ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
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Der Sachweo der Gebäude (Normgebäude zzgl. eventuell vorhandener be­

sonderer Bauteile und besonderer Einrichtungen) ist auf der Grundlage der 

durchschnittlichen Herstellungskosten unter Berücksichtigung der jeweils 

individuellen Merkmale: 

• Objektart, 

• Ausstattungsstandard, 

• Restnutzungsdauer (Alterswertminderung), 

• Baumängel und Bauschäden und 

• besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale abzuleiten. 

Der Sachwert der Außenanlagen wird, somrn dieser nicht bereits bei der Bo­

denwertermittlung mite�asst worden ist, entsprechend der Vorgehensweise 

für die Gebäude i. d. R. auf der Grundlage von durchschni lichen Herstel­

lungskosten oder auÁrund von E�ahrungssätzen abgeleitet. 

Die Summe aus Bodenwert, vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen und 

vorläufigen Sachwert der Außenanlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des 

Grundstücks. 

Der so rechnerisch ermi elte vorläufige Sachwert ist abschließend hinsicht­

lich seiner Realisierbarkeit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen 

und an die MarÊverhältnisse anzupassen. Zur Berücksichtigung der Markt­

gegebenheiten ist ein Zu- oder Abschlag vom vorläufigen Sachwert vorzu­

nehmen. Die „Marktanpassung" des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf 

dem örtlichen GrundstücksmarÊ mittels des sog. Sachwertfaktors (vgl. § 21 

Abs. 3 lmmo=rtV) führt im Ergebnis zum marktkonformen Sachwert des 

Grundstücks. 

Der BegriÉ des SachweĢaktors ist in § 21 Abs. 3 lmmo=rtV erläutert. Sei­

ne Position innerhalb der Sachwertermittlung regelt § 6 Abs. 3 lmmo=rtV. 

Diese ergibt sich u. a. aus der Praxis, in der Sachwertfaktoren aus im =­

sentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. Umgekehrt muss 

deshalb auch bei der Bewertung der Sachwertfaktor auf den vorläufigen 

Sachwert des fiktiv schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts zunächst ohne 
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Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale) an­

gewendet werden. Erst anschließend düően besondere objektspezifische 

Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am marktangepassten vor­

läufigen Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird 

die in der =rtermittlung e�orderliche Modelltreue beachtet. 

Das SachweRveñahren ist insbesondere durch die Verwendung des 

Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei dem vorrangig der Zeitwert der 

Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen) den Vergleichsmaßstab bil­

det. 

4.4.2 Erläuterungen der bei der SachweRberechnung ve~endeten Be­

griffe 

durchschnittŋche HeòteŌun²kosten 

Die Gebäudeherstellungskosten werden durch Multiplikation der Gebäude­

fläche (m2) des (Norm)Gebäudes mit Normalhe{tellungskosten (NHK) für 

vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten Herstellungskosten sind 

noch die =rte von besonde{ zu veranschlagenden Bauteilen und be­

sonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 

NormalheòteƳun²kosten 

Bei den Normalherstellungskosten (NHK) handelt es sich in der Regel um 

modellhaSe Kostenkennwerte bezogen auf eine Flächen-, Raum- oder sons­

tige Bezugseinheit. Sie werden für die =rtermittlung auf ein einheitliches 

Index-Basisjahr zurückgerechnet. Durch die Verwendung eines einheitlichen 

Basisjahres ist eine hinreichend genaue Bestimmung des =rtes möglich, da 

der Gutachter über mehrere Jahre hinweg mit konstanten Grundwerten ar­

beitet und diesbezüglich gesicherte E�ahrungen, insbesondere hinsichtlich 

der Einordnung des jeweiligen Bewertungsobjekts in den Gesamtgrund­

stücksmarkt sammeln kann. 
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Die Normalherstellungskosten besitzen übeŗiegend die Dimension ,,€/m2 

Bruttogrundfläche" des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 

Normgebäude, besondeò zu veranschlagende Bauteile 

Bei der Ermittlung der Gebäudeflächen werden einzelne werthaltige Bauteile 

nicht e�asst. Das Gebäude ohne diese Bauteile wird in dieser =rtermittlung 

mit „Normgebäude" bezeichnet. Zu diesen bei der Grundflächenberechnung 

nicht e�assten Gebäudeteilen gehören insbesondere Kelleraußentreppen, 

Eingangstreppen und Eingangsüberdachungen, u. U. auch Balkone und 

Dachgauben. 

Der =rt dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu den für das Normge­

bäude ermittelten Herstellungskosten (i. d. R. errechnet als „Normalherstel­

lungskosten x Fläche") durch =rtzuschläge besonders zu berücksichtigen. 

Besondere Einrichtungen 

Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur Herstellungskosten von Ge­

bäuden mit - wie der Name bereits aussagt - normalen, d. h. üblicherweise 

vorhandenen bzw. durchschnittlich wertvollen Einrichtungen. Im Bewer­

tungsobjekt vorhandene und den Gebäudewert erhöhende besondere Ein­

richtungen sind deshalb zusätzlich zu dem mit den NHK ermittelten Herstel­

lungskosten (oder Zeitwert) des Normgebäudes zu berücksichtigen. 

Unter besonderen Einrichtungen sind deshalb innerhalb der Gebäude vor­

handene Ausstattungen und i. d. R. mst mit dem Gebäude verbundene Ein­

richtungen zu verstehen, die in vergleichbaren Gebäuden nicht vorhanden 

sind. Diese wurden deshalb auch nicht bei der Festlegung des Gebäude­

standards mit e�asst und demzuĂlge bei der Ableitung der Normalherstel­

lungskosten nicht berücksichtigt (z. B. Sauna im Einfamilienwohnhaus). 

Befinden sich die besonderen Einrichtungen in GeschäSs-, Gewerbe- und 

Industriegebäuden, spricht man auch von besonderen Betriebseinrichtungen. 
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Die =rtminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird 

nach dem linearen Abschreibungsmodell ermittelt und entspricht dem Ver­

hältnis der Restnutzungsdauer (RND) zur Gesamtnutzungsdauer (GND). 

Restnutzun²dauer Ï 4 Abs. 3 lmmoWe£� 

Als Restnutzungsdauer (RND) wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen 

die bauliche bei ordnungsgemäßer BewirtschaSung voraussichtlich noch 

wirtschaSlich genutzt werden kann. Sie ist demnach auch in der vorrangig 

substanzorientierten Sachwertermittlung entscheidend vom wirtschaSlichen, 

aber auch vom technischen Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des 

Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig. 

Gesamtnutzun²dauer 

Wie auch bei der Restnutzungsdauer ist hier die übliche wioschaSliche Nut­

zungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) gemeint - nicht die technische 

Standdauer, die wesentlich länger sein kann. Die Gesamtnutzungsdauer ist 

objektartspezifisch definiert. Für die wirtschaSliche GND von Wohngebäuden 

sind 80 Jahre vorgegeben. 

Baumängel und Bauschäden Ï 8 Abs. 3 lmmoWe£� 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an an­

haSen - z. B. durch mangelhaSe Ausführung oder Planung. Sie können sich 

auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die =iterentwicklung 

des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene UnterhaltungsauĚendungen, auf nach­

trägliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzu­

führen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen =rtmin­

derungen auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung 

aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf 
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der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogene Kostenermittlungen e�ol­

gen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich eÅorderlichen Auf­

wendungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig 

schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei -augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung e�olgt (dazu ist die Beauf-

tragung eines Bauschadens-Sachverständigen notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Ver­

kehrswertermittlung allein auÁrund Mitteilung von AuSraggeber, Mieter etc. 

und darauf beruhenden in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche 

di�erenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktions­

prüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 

Besondere objekǘezƧche GánĀtücămeǃale Ï 8 Abs. 2 und 3 

lmmoWe£� 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht 

man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden indivi­

duellen EigenschaSen des Beweoungsobjekts (z. B. Abweichungen vom 

normalen baulichen Zustand, insbesondere Baumängel und Bauschäden, 

oder Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete). Zu deren Be­

rücksichtigung vgl. die Ausführungen im Vorabschnitt. 

Außenanlagen Ï 37 lmmoWe£� 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück mst ver­

bundene bauliche Anlagen (insb. Ver- und Entsorgungsanlagen von der Ge­

bäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, =gebemsti­

gungen) und nicht bauliche Anlagen (insb. Gartenanlagen). 
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Ziel aller in der lmmo=rtV beschriebenen =rtermittlungsve�ahren ist es, 

den Verkehrswert, d. h. den am Markt durchschnittlich (d. h. am wahrschein­

lichsten) zu erzielenden Preis zu ermitteln. 

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert" ist 

in aller Regel nicht mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb 

muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert" (= Substanzwert des 

Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke reali­

sierten Kaufpreise angepasst werden. Das e�olgt mittels des sog. Sachwert­

faktors. 

Der BegriÉ des SachweĢaktors ist in § 21 Abs. 3 lmmoƑrtV erläutert. Sei­

ne Position innerhalb der Sachwertermittlung regelt § 6 Abs. 2 lmmo=rtV. 

Diese ergibt sich u. a. aus der Praxis, in der Sachwertfaktoren aus im =­

sentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. Umgekehrt muss 

deshalb auch bei der Bewertung der Sachwertfaktor auf den vorläufigen 

Sachwert des fiktiv schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts zunächst ohne 

Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale) an­

gewendet werden. Erst anschließend düően besondere objektspezifische 

Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am vorläufigen marktange­

passten Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird 

die in der =rtermittlung e�orderliche Modelltreue beachtet. Der Sachwert­

faktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen 

entsprechenden, nach den VorschriSen der lmmo=rtV ermittelten „vorläufi­

gen Sachwerte" (= Substanzwerte). Er wird vorrangig gegliedert nach der 

Objektart (er ist z. B. für Einfamilienwohnhausgrundstücke anders als für Ge­

schäSsgrundstücke), der Region (er ist z. B. in wirtschaSsstarken Regionen 

mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaSsschwachen Regionen) 

und der Objektgröße. Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufprei­

sen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfaktors ist das Sach­

wertve�ahren ein echtes Vergleichspreisve�ahren. 
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Gebäudebezeichnung Wohnhaus Anbauten 

Berechnungsbasis 

• Brutto-Grundfläche (BGF) 380 ,00 m2 40, 87 m2 

Baupreisindex (BPI)  25.03.2025 1 87, 1 1 87, 1 

(20 1 0  = 1 00) 

Normalhe�tel lungskosten 

• NHK im Basisjahr (201 0) 656 ,00 Îm2 BGF 835 ,00 Îm2 BGF 

• NHK am Wertermitt lungsstich- 1 .227, 38 €/m2 BGF 1 . 562 ,29 €/m2 BGF 

tag 

durchschn ittl iche He�tel-

lungskosten 

• Normgebäude 466.404,40 € 63.850, 79 € 

• Zu-/Abschläge 

• besondere Bautei le 5 . 1 00, 00 € 

• besondere E inrichtungen 

Gebäudehe�tellungskosten 471 . 504,40 € 63.850, 79 € 

( inkl .  BNK) 

Alte�Č:mindeăng 

• Modell l i near l i near 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 80 Jahre 80 Jahre 

• Restnutzungsdauer (RND) 
2 1  Jahre 2 1  Jahre 

• Alterswertminderungsfaktor 0 ,2625 0 ,2625 

ZeiĈe: ( inkl .  BNK) 

• Gebäude (bzw. Normgebäu- 1 23 .769 ,9 1  € 1 6 . 760, 83 € 

de) 

• besondere Bautei le 300 ,00 € 

• besondere E inrichtungen 

Gebäudewe: ( inkl .  BNK) 1 23 .769 ,9 1  € 1 7 . 060, 83 € 

A½. 1 2a K 2/25 
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Garage 

41 ,28 m2 

1 87, 1 

485 ,00 €/m2 BGF 

907,44 €/m2 BGF 

37.459, 1 2  € 

37.459, 1 2  € 

l i near 

60 Jahre 
1 5  Jahre 

0 ,25 

9 .364, 78 € 

9 .364, 78 € 
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Gebäudebezeichnung Doppelgarage Holzschuppen 1 

Berechnungsbasis pauschale Weg- pauschale Weg-

schätzung schätzung 

Gebäudewe: (inkl. BNK) 500 ,00 € 

vorläufiger Sachwe: der bau lichen Anlagen insgesamt 

vorläufiger Sachwe: der bau lichen Außenan lagen 

1.000 ,00 € 

+ 
vorläufiger Sachwe: der bau l ichen Anlagen und der bau lichen = 

Außenan lagen 

Bodenwe: (vgl. Bodenwegermittlung) 

vorläufiger Sachwe: 

Sachwe:fa�or (Marktanpassung) 

mar�angepasster vorläufiger Sachwe: 

besondere obje�spezifische Grundstücksmerkmale 

Sachwe: 

+ 
= 

X 

= 

= 

Au. 12a K 2/25 
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ehee. Ökono-

miegebäude2 

pauschale Weg-

schätzung 

2.000 ,00 € 

1 53.695,52 € 

7.700,00 € 

1 61 .395,52 € 

84.490,00 € 

245.885,52 € 

0,93 

228.673,53 € 

46.400,00 € 

1 82.273,53 € 

rd . 1 82.300,00 € 

4.4.4 Erläuterungen zu den WeRansätzen in der SachweRberechnung 

Berechnungsbasis 

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Bruttogrundflächen - BGF) e�olgt in 

Anlehnung an die DIN 277. Die Berechnungen weichen teilweise von der 

diesbezüglichen VorschriS (DIN 277 bzw. WoFIV) ab; sie sind deshalb nur 

als Grundlage dieser =rtermittlung verwendbar. Die Abweichungen beste­

hen insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen; 

bei der BGF z. B. 

• (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone) und 

1 Für den Holzschuppen wird ein pauschaler ?rt angesetzt, da das Gebäude nur noch eine unterge­
ordnete Rolle spielt. 

2 Für das ehemalige Ökonomiegebäude wird ein pauschaler Wert angesetzt, da eine nachhaltige Fol­
genutzung nicht mehr erkennbar ist und das Gebäude nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. 
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• Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen; 

bei der WF z. B. 

• Nichtanrechnung der Terrassenflächen. 

Durchschn i�l iche He�tel lungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der 

=rtermittlungsliteratur und den E�ahrungen der Sachverständigen auf der 

Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz der NHK ist 

aus der aktuellen lmmo=rtV entnommen. 

Ermittlung der Normalhe�tellungskosten bezogen auf das Basisjahr 201 0 {NHK 201 0) 
für das Gebäude: Wohnhaus 

Ermittlung des Gebäudestanda�s: 
Da die I nnenbesichtigung des Gebäudes n icht mögl ich war, erfolgt d ie Ermittlung des Ge­
bäudestandards auf der Grund lage von Annahmen sowie des äußeren Anscheins. Abwei­
chungen von den tatsächl ichen Gegebenheiten sind mögl ich. 

Bautei l  Wägungs- Standardstufen antei l  
[%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23, 0 % 1 , 0 
Dach 1 5 , 0  % 1 , 0 
Fenster und Außentüren 1 1 , 0 % 1 , 0 
I nnenwände und -türen 1 1 , 0 % 1 , 0 
Deckenkonstruktion und Treppen 1 1 , 0 % 1 , 0 
Fußböden 5 ,0 % 1 , 0 
San itäreinrichtungen 9 ,0 % 1 , 0 
Heizung 9 ,0 % 1 , 0 
Sonstige techn ische Ausstattung 6 ,0 % 1 , 0 
insgesamt 1 00 ,0  % 38, 0  % 0 ,0 % 62 , 0  % 0 ,0 % 0 ,0 % 

Beschreibung der ausgewäh lten Standa�stufen 
Außenwände 

Holzfachwerk, ZiegelmaueĄerk; Fugeng lattstrich , Pu×, Verkleidung mit 
Standardstufe 1 Faserzementplatten ,  B itumensch indeln oder e infachen Kunststo»platten ;  

kein  oder deutl ich n icht zeitgemäßer Wärmeschu× (vor ca. 1 980) 
Dach 

Standardstufe 1 Dachpappe, Faserzementplatten / Wel lplatten ;  keine bis geringe Dach-
dämmung 

Fenster und Außentüren 

Standardstufe 3 Zweifachverg lasung (nach ca. 1 995) , Roll läden (manuel l ) ;  Haustür mit 
zeitgemäßem Wärmeschutz (nach ca. 1 995) 
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I nnenwände und -türen 

Standardstufe 3 n icht tragende I nnenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmate-
rial gefü l lte Ständerkonstruktionen;  schwere Türen,  Holzzargen 

Deckenkonstruktion und Treppen 
Beton- und Holzbalkendecken mit Tritt- und Lutschal lschutz (z .B .  

Standardstufe 3 schwimmender Estrich) ;  gerad läufige Treppen aus Stah lbeton oder Stahl ,  
Harfentreppe, Trittschal lschutz 

Fußböden 

Standardstufe 3 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausfüh-
rung,  F l iesen,  Kunstste inplatten 

San itäreinrichtungen 

Standardstufe 3 1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Boden-
fl iesen,  raumhoch gefl iest 

Heizung 

Standardstufe 3 elektron isch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung,  N iedertemperatur-
oder Brennwertkessel 

Sonstige techn ische Ausstattung 

Standardstufe 3 zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen,  Zäh lerschrank 
(ab ca. 1 985) mit UnterveÀei lung und Kippsicherungen 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 201 0 für das Gebäude: Wohnhaus 
BeÔcÓichÖung �r Êenscha÷en für �n zu beØāen�n Gebäu�teÒ 1 
Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifami l ienhäuser 
Anbauweise: Doppel- und Reihenendhäuser 
Gebäudetyp: KG , EG, OG , n icht ausg . DG 

Berücksichtigung der Eigenscha¼en des zu bewe:enden Gebäudes 
Standardstufe tabel l ierte relativer 

NHK 201 0 Gebäude-
standardantei l  

[€/m2 BGF] [%] 
1 535 ,00 38, 0  
2 595 ,00 0 ,0  
3 685 ,00 62 , 0  
4 825, 00 0 ,0  
5 1 . 035, 00 0 ,0  

gewogene, standardbezogene NHK 201 0 = 
gewogener Standard = 2 ,24 

NHK 201 0 für den Gebäudetei l  1 = 

relativer 
NHK 201 0-Antei l  

[€/m2 BGF] 
203 ,30 

0 ,00 
424 ,70 

0 ,00 
0 ,00 

628, 00 

628, 00 €/m2 BGF 

BeÔcÓichÖung �r Êenschaøen für �n zu beØĂen�n Gebäu�teÒ 2 
Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifami l ienhäuser 
Anbauweise: Doppel- und Reihenendhäuser 
Gebäudetyp: EG,  OG , n icht ausg . DG 
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Standardstufe tabel l ierte relativer relativer 
NHK 201 0 Gebäude- NHK 201 0-Antei l  

standardantei l  
[€/m2 BGF] [%] [€/m2 BGF] 

1 580 ,00 38, 0  220,40 
2 645, 00 0 ,0  0 ,00 
3 745, 00 62 , 0  461 , 90 
4 895 ,00 0 ,0  0 ,00 
5 1 . 1 20 ,00 0 ,0  0 ,00 

gewogene, standardbezogene NHK 201 0 = 682 ,30 
gewogener Standard = 2 ,24 

NHK 201 0 für den Gebäudetei l  2 = 682 ,30 €/m2 BGF 

Ermittlung der standardbezogenen NHK 201 0 für das Gesamtgebäude 
Gebäudetei l  NHK 201 0 Antei l  am NHK 201 0-Antei l  

Gesamtgebäude 
[€/m2 BGF] BGF [m2

] [%] [€/m2 BGF] 
Gebäudetei l  1 628, 00 1 85 ,60 48, 84 306 ,72 
Gebäudetei l  2 682 ,30 1 94 ,40 51 , 1 6  349, 06 

gečgene NHK 201 0 für das Gesamtgebäude = 655 ,78 
rd . 656,00 

Ermittlung der Normalhe�tellungskosten bezogen auf das Basisjahr 201 0 (NHK 201 0) 
für das Gebäude: Anbauten 

Ermittlung des Gebäudestanda�s: 
Da die I nnenbesichtigung des Gebäudes n icht mögl ich war, erfolgt d ie Ermittlung des Ge­
bäudestandards auf der Grund lage von Annahmen sowie des äußeren Anscheins. Abwei­
chungen von den tatsächl ichen Gegebenheiten sind mögl ich.  

Beschreibung der ausgewäh lten Standa�stufen 
siehe Wohnhaus 

Berücksichtigung der Eigenscha¼en für den NHK-Anteil aus den Anbauten 
Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifami l ienhäuser 
Anbauweise: Doppel- und Reihenendhäuser 
Gebäudetyp: EG,  n .  unterkellert, flach geneigtes Dach 
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Standardstufe tabel l ierte relativer relativer 
NHK 201 0 Gebäude- NHK 201 0-Antei l  

standardantei l  
[€/m2 BGF] [%] [€/m2 BGF] 

1 865, 00 38, 0  328, 70 
2 965, 00 0 ,0  0 ,00 
3 1 . 1 05 ,00 62 , 0  685, 1 0  
4 1 . 335, 00 0 ,0  0 ,00 
5 1 .670 ,00 0 ,0  0 ,00 

gewogene, standardbezogene NHK 201 0 = 1 . 0 1 3 ,80 
gewogener Standard = 2 ,24 

BerücksichiÛung mr 7enscha{en für mn Nnte� aus Zhnhaus 

1 gewogene, ausstattungsbezogene NHK 201 0 Wohnhaus = 656 ,00 

Ermittlung der NHK 201 0 für den Anbau 
Gebäudetei l  NHK 201 0 Antei l  NHK 201 0-Antei l  

[€/m2 BGF] [%] [€/m2 BGF] 
Anbauantei l  1 . 0 1 3 ,80 50, 00 506 ,90 

Wohnhausantei l  656 ,00 50, 00 328, 00 
Summe 1 00 ,00 834 ,90 

NHK 201 0 für das Gebäude rd . 835,00 

Ermittlung der Normalhe�tellungskosten bezogen auf das Basisjahr 201 0 (NHK 201 0) 
für das Gebäude: Garage 

Ermittlung des Gebäudestanda�s: 
Da die I nnenbesichtigung des Gebäudes n icht mögl ich war, erfolgt d ie Ermittlung des Ge­
bäudestandards auf der Grund lage von Annahmen sowie des äußeren Anscheins. Abwei­
chungen von den tatsächl ichen Gegebenheiten sind mögl ich.  

Bautei l  Wägungsantei l  Standardstufen 
[%] 1 2 3 4 

Sonstiges 1 00 ,0  % 1 , 0 
insgesamt 1 00 ,0  % 0 ,0 % 0 ,0 % 0 ,0 % 1 00 ,0  % 

Beschreibung der ausgewäh lten Standa�stufen 
Sonstiges 
Standardstufe 4 1 Garagen in  Massivbauweise 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 201 0 für das Gebäude: Garage 
Nutzungsgruppe: Garagen 
Gebäudetyp: E inzelgaragen/ Mehrfachgaragen 
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relativer 
NHK 201 0 Gebäude- NHK 201 0-Antei l  

standardantei l  
[€/m2 BGF] [%] [€/m2 BGF] 

3 245 ,00 0 ,0  0 ,00 
4 485 ,00 1 00 ,0  485 ,00 
5 780 ,00 0 ,0  0 ,00 

gewogene, standardbezogene NHK 201 0 = 485 ,00 
gewogener Standard = 4 ,0  

NHK 201 0 für das Bewe£ungsgebäude rd . 485,00 €/m2 BGF 

Baupreisindex 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am 

=rtermittlungsstichtag e�olgt mittels des ƍrhältnisses aus dem Baupreis­

index am =rtermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr (= 

100). Es wird der vom Statistischen Bundesamt verö�entlichte Baupreisindex 

angesetzt. Bei aktuellen =oermittlungsstichtagen, für die noch kein amtli­

cher Index vorliegt, wird der zuletzt verö�entlichte Indexstand zugrunde ge­

legt. 

Normgebäude, besonde{ zu veranschlagende Bauteile 

Die in der Gebäudeflächenberechnung nicht e�assten und damit in den Her­

stellungskosten des Normgebäudes nicht berücksichtigten wesentlich wert­

beeinflussenden besonderen Bauteile werden einzeln e�asst. Danach eÅol­

gen bauteilweise getrennte, aber pauschale Herstellungskosten- bzw. Zeit­

wertzuschläge in der Höhe, wie dies dem gewöhnlichen GeschäSsverkehr 

entspricht. Grundlage dieser Zuschlagsschätzungen sind die Eğahrungswer­

te für durchschnittliche Herstellungskosten für besondere Bauteile. Bei älte­

ren und/oder schadhaSen und/oder nicht zeitgemäßen besonderen Bauteilen 

e�olgt die Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Ab­

schläge. 
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Wohnhaus: 

besondere Bauteile Herstellungskosten 

Hauseingangsstufen 

Edelstahlkamine 

Summe 

Anbauten: 

besondere Bauteile 

Terrassenüberdachung 

Summe 

Baunebenkosten 

600,00 € 

4.500,00 € 

5.100,00 € 

Zeitwert 

300,00 € 

300,00 € 

Die Baunebenkosten (BNK) werden in Abhängigkeit von den verwendeten 

NHK entweder prozentual als Funktion der Gesamtherstellungskosten (ein­

schl. der Herstellungskosten der Nebenbauteile, besonderen Einrichtungen 

und Außenanlagen) und den Planungsanforderungen bestimmt oder sind 

unmittelbar in den NHK enthalten. 

Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin 

getrennt eğasst und pauschal in ihrem Sachwert geschätzt. Grundlage sind 

E�ahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten. Bei älteren 

und/oder schadhaSen Außenanlagen e�olgt die Sachwertschätzung unter 

Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Außenanlagen Sachwert (inkl. BNK) 

• prozentuale Schätzung: ca. 5,00 % der Gebäudesachwerte insg. 7.700,00 € 

(153.695,52 €) 

Summe 7.700,00 € 
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Die Gesamtnutzungsdauer wird nach § 12 Absatz 5 lmmo=rtV 2021, Anla­

ge 1 ermittelt. 

Danach ergibt sich die übliche wirtschaSliche Nutzungsdauer = Gesamtnut­

zungsdauer (GND) aus der für die Bestimmung der NHK gewählten Gebäu­

deart. Sie ist deshalb wertermittlungstechnisch dem Gebäudetyp zuzuordnen 

und wurde für: 

• das Wohnhaus und die Anbauten mit 80 Jahren 

• die Garage mit 60 Jahren 

angesetzt. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Di�erenz aus "üblicher Ge­

samtnutzungsdauer" abzüglich "tatsächlichem Lebensalter am =rtermitt­

lungsstichtag" zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. 

das Gebäude fiktiv veǀüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Mo­

dernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den =rtermittlungs­

ansätzen unmittelbar e�orderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhal­

tungsstaus sowie zur Modernisierung in der =rtermittlung als bereits durch­

geführt unterstellt werden. 

Ermittlung der Restnutzungsdauer für das Wohnhaus: 

Das Gebäude wurde etwa um das Jahr 1900 errichtet. Die Fenster wurden 

im Jahr 2017 erneuert. Im Gutachten wird unterstellt, dass zu diesem Zeit­

punkt kleinere Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Hierfür 

werden insgesamt 4 Modernisierungspunkte angesetzt. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 

• dem Gebäudealter (2025 - 1900 =) 125 Jahre ergibt sich eine Restnut­

zungsdauer von (80 Jahre -125 Jahre =) 0 Jahren 
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• und auÁrund des Modernisierungsstandards „nur geringfügig im Rahmen 

der üblichen Instandhaltung" ergibt sich für das Gebäude eine (modifizier­

te) Restnutzungsdauer von 21 Jahren. 

Entsprechend der vorstehenden Ermittlung wird für das Gebäude „Wohn­

haus" in der =rtermittlung eine wirtschaSliche Restnutzungsdauer von 21 

Jahren zugrunde gelegt. 

Restnutzungsdauer: Anbauten 

Für die Anbauten wird auÁrund der Bauweise die gleiche Restnutzungsdau­

er wie für das Wohnhaus angesetzt. Die wirtschaSliche Restnutzungsdauer 

wird mit 21 Jahren angenommen. 

Ermittlung der Restnutzungsdauer für die Garage: 

Das Baujahr des Gebäudes ist unbekannt. 

Für die Garage wird in der =rtermittlung eine wirtschaSliche Restnutzungs­

dauer von 15 Jahren zugrunde gelegt. 

Alte{weRminderung 

Die Alterswertminderung der Gebäude e�olgt nach dem linearen Abschrei­

bungsmodell. 

SachweRfa_or 

Der angesetzte objektartspezifische SachweĢaktor k wird auf der Grundlage 

der verfügbaren Angaben des örtlichen Gutachterausschusses unter Hinzu­

ziehung eigener Ableitungen der Sachverständigen bestimmt. 

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein Wohnhaus und Nebenge­

bäude mit einem vorläufigen Sachwert von 245.885,52 €. 

Der Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz weist MarÊanpas­

sungsfaktoren für Ein- und Zweifamilienhäuser aus. Diese können mithilm 

einer Berechnungsfunktion an das Marktsegment angepasst werden. Der Ort 

Minderlittgen liegt im Marktsegment 1. Danach liegen Kaufpreise für gleichar-
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tige Grundstücke rd. 7 % unterhalb des ermittelten vorläufigen Sachwerts, 

sodass im Gutachten ein Sachweofaktor von 0,93 angesetzt wird. 

Besondere obje_spezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den =rtermitt­

lungsansätzen des Sachweove�ahrens bereits berücksichtigten Beson­

derheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie o�ensicht­

lich waren oder vom AuSraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Bauschäden und Baumängel pauschale Schätzung 

• Wertminderung wegen erforderlichen Außenputzarbeiten 

Weitere Besonderheiten 

• ca. 15 % Sicherheitsabschlag von 150.195,52 € (Gebäudewer 

te Wohnhaus mit Anbauten und Garage), da nur eine Außen 

besichtigung möglich war 

Summe 

=rtminderung wegen Baumängeln und Bauschäden 

Wertbeeinflussung insg. 

- 23.900,00 € 

-22.500,00 € 

-46.400,00 € 

Die in der Gebäudebeschreibung auÁeführten =rtminderungen wegen zu­

sätzlich zum Kaufpreis e�orderlicher AuĚendungen insbesondere für die 

Beseitigung von Bauschäden und Baumängeln werden nach den E�ah­

rungsweoen auf der Grundlage der Schadensbeseitigungskosten unter Be­

rücksichtigung der Alterswertminderung bzw. der hierdurch eintretenden 

=rtminderungen quantifiziert. Die tatsächlichen Kosten für die Beseitigung 

der Bauschäden können von der in diesem Gutachten angesetzten =rtbe­

einflussung abweichen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 

Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein auÁrund einer in Augen­

scheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche di�erenzierte Bestandsaufnah­

me, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 

Für die im Gutachten auÁeführten Bauschäden und Baumängel wurde eine 

gesamte =rtminderung von 23.900,00 € vorgenommen. 
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Im vorliegenden Fall konnte das Bewertungsobjekt nur von außen besichtigt 

werden. Da eine Innenbesichtigung nicht möglich war wird ein Sicherheitsab­

schlag von 15 % vorgenommen. 

4.5 WeRermittlung für den BeweRungsteilbereich B 

4.5.1 Veñahrenswahl mit Begründung 

Bei dem Beweoungsteilbereich handelt es sich zum Bewertungszeitpunkt um 

landwirtschaSliche Flächen, die unmittelbar an den Bebauungszusammen­

hang angrenzen und als hausnahe Wiese genutzt werden. 

Nach den Regelungen der lmmobilienwertermittlungsverordnung ist der Bo­

denwert i. d. R. im VergleichsweRveñahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 

lmmo=rtƌ. 

4.5.2 BodenweRermittlung für den BeweRungsteilbereich B 

Siehe Erläuterungen zum Punkt 4.2.2 

Für die hausnahen Garten- und Hinterlandflächen liegen keine Bodenricht­

werte vor, deshalb wird der Bodenwert mittels VergleichsfaÊor aus dem bei­

tragsfreien Bodenwertniveau (bf BWN) abgeleitet. 

BodenŒchtwe£ mit Definition des BodenĠchtweŕgánĀścă 

Der BodenrichtweR beträgt 70,00 ņm2 zum Stichtag 01.01.2024. Das Bo­

denrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstum = baureims Land 

Art der baulichen Nutzung = M (gemischte Baufläche) 

beitragsrechtlicher Zustand = erschließungsbeitragsfrei 

Bauweise = o�en 

Grundstücksfläche = 750,00 m2 
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=rterm ittlu ngsstichtag 

Entwicklungszustand 

Art der Nutzung 

Grundstücksfläche 

= hausnahe Garten- und Hinterlandflächen 

= Flurstück 4: Gesamtgrundstück = 913,00 m2 

Bewertungsteilbereich = 742,00 m2 

BodenweŖermittlung des Bewe£ungsteilbereichs 

Entwicklungsstufe des zu bewe:enden Grundstücû: hausnahe Ga:en- und Hinter-
landflächen 

Ausgehend von dem erschließungsbeitrags- und abgabenfreien Bodenwertniveau (baf 
BWN) wird zunächst der Wert für die hausnahen Garten- und Hinterlandflächen mittels Ver­
hältnis zum Bodenwertrichtwert abgeleitet. 

abgabenfreier Bodenrichtwe: 

Verhältnis (1 7 %) 
relativer Bodenwe: (hausnahe Ga:en und Hinterlandflächen) 

Grundstücksfläche 

Bodenwe: (Grünflächen) 

ZuâAbschläge (pauschale Schäĉung) 

Bodenwe: 

= 70,00 €/m2 

X 0, 1 7  

= 1 1 ,90 €/m2 

X 742,00 m2 

= 8.829,80 € 

+ 0,00 € 

= 8.829,80 € 
rd . 8.830,00 € 

Der BodenweR beträgt zum =rtermittlungsstichtag 25.03.2025 insgesamt 

8.830.00 €. 

4.6 VergleichsweRermittlung für den BeweRungsteilbereich B 

Zur Bewertung des unbebauten Bewertungsteilbereichs „B" sind ergänzend 

zum reinen Bodenwert evtl. vorhandene =obeeinflussungen durch Außen­

anlagen (z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) oder besondere objeÊ­

spezifische Grundstücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu berücksichtigen. 
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lung) 
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8.830,00 € 

4.1 00,00 € 

1 2.930,00 € 

rd . 1 2.900,00 € 

4.6.1.1 Erläuterungen zu den WeRansätzen in der VergleichsweRbe­

rechnung 

ObjekĲpezifische Besonderheiten 

Das Grundstück ist mit einem Geräteschuppen bebaut. Der =rt des Gerä­

teschuppens wird mit 4.100,00 € angesetzt. 
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Beeinträchtigung des Grundstücks {Flurstück 3/1) durch das Geh- und Fahr­

recht: 

Die Fläche des Dienstbarkeitsweges führt über die bemstigte HoÉläche, die 

auch als Zuwegung für das Wohnhaus und die Nebengebäude auf dem be­

lasteten Grundstück dient. Die betro�ene Fläche ist für den Eigentümer nicht 

als Stellplätze nutzbar. Für das Geh- und Fahrrecht wird eine Minderung von 

50 % des Bodenwerts der betro�enen Fläche angesetzt. 

Fläche des Dienstbarkeitsweges: ca. 56 m2 

=rtnachteil durch das Geh- und Fahrrecht: 

56 m2 x 70,00 €/m2 x 0,5 = 1.960,00 € 

Der WeR des Geh- und Fahrrechts beträgt rund 2.000,00 €. 
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Größe der betro�enen Fläche einschl. Schutzstreimn (auf dem Flurstück 4): 

Vorhandene Entwässerungsleitung: ca. 21 m Länge x 4,0 m = 84,00 m2 

ca. 3,80 m Länge 3,0 m = 11Ū0 m2 

Summe 95,40 m2 

Die Höhe der =rtminderung wird nach dem Schutzstreimn bemessen. Die 

Breite des Schutzstreimns für die Leitung wird mit 4,0 m angesetzt. 

Die =rtminderung der vom Schutzstreimn bedeckten Fläche wird mit 10 % 

angenommen: 

ca. 66,00 m2 x 70,00 €/m2 x 0, 10 = 462,00 € 

ca. 29,40 m2 x 11,90 €/m2 x 0, 10 = 34,99 € 

Summe 496,99 € 

Der WeR des Mischwasserleitungsrechts beträgt ca. 500,00 €. 
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Die Ermittlung des Verkeh{weRes eðolgt auf der Grundlage einer Au­

ßenbesichtigung. Daher muss das Gutachten aufgrund von Unte{tel­

lungen e{tattet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass weRbeein­

flussende Abweichungen vorhanden sein können, die im Gutachten 

nicht berücksichtigt sind. 

Der =rt des Grundstücks ergibt sich aus der Summe der =rte der Bewer­

tungsteilbereiche zum =rtermittlungsstichtag: 

Bezeichnung des Bewertungsteilbereichs 

A 

B 

Summe 

=rt des Beweoungs­

teilbereichs 

182.300,00 € 

12.900,00 € 

195.200,00 € 

Die Flu{tücke 3/1 und 4 bilden eine wiRschaftliche Einheit. Auf 

Wunsch des Auftraggebe{ wird für jedes Flu{tück der anteilige Ver­

keh{weR ausgewiesen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

die Gebäude objektiv in einem Fun_ionszusammenhang stehen. 

Nach÷lgend wird der Verkeh{weR anteilig auf die Flu{tücke aufge­

teilt. 

Bestandsverzeichnis 

Lfd. Nr. 1 

Lfd. Nr. 2 

Gesamtsumme 

Flurstücksnummer 

3/1 

4 

Verkehrsweo 

166.400,00 € 

28.800,00 € 

195.200,00 € 
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Der Verkeh �we� für das mit einem Wohnhaus mit Nebengebäuden bebau­

te unbelastete Grundstück in 54518 Minderlittgen, Hauptstraße 59 

Grundbuch 

M¶derÃttgen 

Gemarkung 

M¶derÃttgen 

Grundbuch 

M¶derÃttgen 

Gemarkung 

M¶derÃttgen 

Blatt 

1159 

Flur 

8 

Blatt 

1159 

Flur 

8 

wird zum =oermittlungsstichtag 25.03.2025 mit rd. 

1 95.200,00 € 

lÀ. Nr. 

1 

Flurstück 

3/1 

lÀ. Nr. 

2 

Flurstück 

4 

i n  Wo�en : einhunde�fü nfu ndneu nzigtausendzweih unde� Euro 

geschätzt. 
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Die Sachverständige bescheinigt durch ihre UnterschriS zugleich, dass ihr 

keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweis­

zeuge oder Sachverständige nicht zulässig ist oder ihren Aussagen keine 

volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

Manderscheid, den 9. Juli 2025 

Dipl. -Ing. (FH) 
Martina Schm i7 

Bestelfungsgeb iet: 
ertung von bebau 
und u nbebauten 

Dipl . - Ing .  (FH) für Bauwesen - Beratende I ngenieurin, 
ö¥entlich bestellte und vereid igte Sachverständige für die 
Bewe©ung von bebauten und unbebauten Grundstücken 

Urheberschutz :  Alle Rechte vorbehalten.  Das Gutachten ist nur für den Autraggeber und 
den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist 
nur mit schritlicher Genehmigung gestattet. Der Autragnehmer hatet für d ie Richtigkeit des 
ermittelten Verkehrswerts . Die sonstigen Beschreibungen und Ergebn isse unterl iegen n icht 
der Hatung. Die Hatung ist auf die Deckungssumme der Berufshatpfl ichtversicherung be­
grenzt und beträgt für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 2 . 000 .000, 00 € je Versi­
cherungsfal l .  
D ie Hatung für die Vol lständigkeit, Richtigkeit und Aüual ität von I nformationen und Daten,  
d ie von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist 
auf die Höhe des für den Autragnehmer mögl ichen Rückgri»s gegen den jewei l igen Dritten 
beschränkt. Außerdem wird darauf h ingewiesen ,  dass die im Gutachten enthaltenen Karten 
(z. B. Straßenkarte, Stadtplan ,  Lageplan ,  Lutbi ld ,  u. ä . )  und Daten urheberrechtlich ge­
schützt s ind .  Sie dürfen n icht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung 
zugeführt werden. E ine Verö»entlichung des Gutachtens im I nternet wird n icht gestattet. 
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5.1 Rechtsgrundlagen der Verkeh{weRermittlung 

BauGB: 
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Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.September 2004 (BGBI. 

1 S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2014 

(BGBI. 1 S. 954) 

BauNVO: 

Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der 

Grundstücke vom 23. Januar 1990 (BGBI. 1 S. 132), zuletzt geändert durch 

Art. 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. 1 S. 1548) 

lmmoWeRV: 

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrsweoe von 

Immobilien und der für die =rtermittlung eÅorderlichen Daten (lmmobilien­

wertermi lungsverordnung - lmmo=rtV) vom 14. Juli 2021 (BGBI. 1 S. 

2805) 

BGB: 

Bürgerliches Gesetzbuch vom 2. Januar 2002 (BGBI. 1 S. 42, 2909), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2014 (BGBI. 1 S. 1218) 

GEG: 

Gebäudeenergiegesetz - Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinspar­

rechts für Gebäude und zur Änderung weiterer Gesetze vom 8. August 2020 

(BGBI. 1 S. 1728) 

WMR: 

Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie - Richtlinie zur wohnwertabhängigen 

Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung vom 18. Juli 2007 
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Wohnflächenverordnung -Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 

25. November 2003 (BGBI. 1 S. 2346) 

5.2 Ve~endete WeRermittlungsliteratur 

[1] Kleiber: Verkehrswertermi lung von Grundstücken, 10. vollständig neu 

bearbeitete Auflage 2023 

[2] Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2025 
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Anlage 4 - Fotos 

Bild 1: Vorderansicht Wohnhaus und Garage 

Bild 2: Seitenansicht Wohnhaus mit Anbauten und Garage 
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Anlage 4 - Fotos 

Bild 3: Rückansicht Wohnhaus mit Anbauten und Garage 

Bild 4: Vorderansicht Nebengebäude 
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Anlage 4 - Fotos 

Bild 5: Seiten- und Rückansicht Nebengebäude 

Bild 6: Vorder- und Seitenansicht Geräteschuppen 
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Anlage 5 Az. 1 2a K 2/25 

Berechnung der Gebäude-Grundfläche 

Brutto-Gru ndfläche (BGF) in Anlehnung an D IN  277 

Gebäude: Wohnhaus, Hauptstraße 59, 5451 8 M inderl ittgen 

Die F lächenberechnungen sind nur als Grundlage d ieser Wertermittlung verwendbar. 

Die Berechnung erfolgt aus � Fertigmaßen 
D Rohbaumaßen 
D Fertig- und Rohbaumaßen 

lfd . Geschoss / 
Nr. Grundrissebene 

1 KG 
2 EG 
3 OG 
4 DG 

Dipl.-I ng. (FH) Martina Schmitz 
Öffentl ich bestel lte und vereidigte Sachverständige für die 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 

(+/-) 
+ 
+ 
+ 
+ 

auf der Grundlage von 

Flächen- Länge 
fa�or / 

Sonde¡orm (m) 
1 ,00 5 ,800 
1 ,00 1 3 ,900 
1 ,00 1 3 ,900 
1 ,00 1 3 ,900 

� örtl ichem Aufmaß 
D Bauzeichnungen 
D örtl ichem Aufmaß und Bauzeichnungen 

Breite Bereich Bru¯o-Grundyäche 
(m2) 

(m) Bereich a Bereich b 
8 ,000 a 46,40 
8 ,000 a 1 1 1 ,20 
8 ,000 a 1 1 1 ,20 
8 ,000 a 1 1 1 ,20 

Bereich c 

Summe 1 380 ,00 1 1 1 m2 

Bru_o-GrundCäche (Bereich a + b) insgesamt 380 ,00 m2 
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Anlage 5 Az. 1 2a K 2/25 

Berechnung der Gebäude-Grundfläche 

Brutto-Gru ndfläche (BGF) in Anlehnung an D IN  277 

Gebäude: Anbau , Hauptstraße 59, 5451 8 M inderl ittgen 

Die Flächenberechnungen sind nur  als Grundlage d ieser Wertermittlung verwendbar. 

Die Berechnung erfolgt aus � Fertigmaßen 
D Rohbaumaßen 
D Fertig- und Rohbaumaßen 

lfd . Geschoss / Nr. Grundrissebene 
1 EG 2 EG 

Dipl.-I ng. (FH) Martina Schmitz 
Öffentl ich bestel lte und vereidigte Sachverständige für die 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 

(+/-) + + 

auf der Grundlage von 

Flächen- Länge faLor / 
Sonderform (m) 1 ,00 3 , 770 1 ,00 5 ,300 

� örtl ichem Aufmaß 
D Bauzeichnungen 
D örtl ichem Aufmaß und Bauzeichnungen 

Breite Bereich Brutto-GrundDäche (m2) 
(m) Bereich a Bereich b 3 ,250 a 1 2 ,25 
5 ,400 a 28,62 

Bereich c 

Summe 1 40,87 1 1 1 m2 

Bru_o-GrundCäche (Bereich a + b) insgesamt 40,87 m2 

An Luziaki rch 1 2  • 54531 Manderscheid • Tele�n 06572-4029 
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Anlage 5 Az. 1 2a K 2/25 

Berechnung der Gebäude-Grundfläche 

Brutto-Gru ndfläche (BGF) in Anlehnung an D IN  277 

Gebäude: Garage, Hauptstraße 59, 5451 8 M inderl ittgen 

Die Flächenberechnungen sind nur als Grundlage d ieser Wertermittlung verwendbar. 

Die Berechnung erfolgt aus � Fertigmaßen 
D Rohbaumaßen 
D Fertig- und Rohbaumaßen 

lfd . Geschoss / 
Nr. Grundrissebene 

1 EG 
2 EG 

Dipl.-I ng. (FH) Martina Schmitz 
Öffentl ich bestel lte und vereidigte Sachverständige für die 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 

(+/-) 
+ 
-

auf der Grundlage von 

Flächen- Länge 
faXor / 

Sonderform (m) 
1 ,00 5 ,220 
0 ,50 0 ,690 

� örtl ichem Aufmaß 
D Bauzeichnungen 
D örtl ichem Aufmaß und Bauzeichnungen 

Breite Bereich Brutto-GrundNäche 
(m2) 

(m) Bereich a Bereich b 
8 ,000 a 41 ,76 
1 ,400 a -0,48 

Bereich c 

Summe 1 41 ,28 I 1 1 m2 

Bru_o-GrundCäche (Bereich a + b) insgesamt 41 ,28 m2 

An Luziaki rch 1 2  • 54531 Manderscheid • Tele�n 06572-4029 
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Anlage 5 Az. 1 2a K 2/25 

Berechnung der Gebäude-Grundfläche 

Brutto-Gru ndfläche (BGF) in Anlehnung an D IN  277 

Gebäude: Doppelgarage, Hauptstraße 59, 5451 8 M inderl ittgen 

Die Flächenberechnungen sind nur als Grundlage d ieser Wertermittlung verwendbar. 

Die Berechnung erfolgt aus � Fertigmaßen 
D Rohbaumaßen 
D Fertig- und Rohbaumaßen 

lfd . Geschoss / 
Nr. Grundrissebene 

1 EG 
2 EG 

Dipl.-I ng. (FH) Martina Schmitz 
Öffentl ich bestel lte und vereidigte Sachverständige für die 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 

(+/-) 
+ 
+ 

auf der Grundlage von 

Flächen- Länge 
faXor / 

Sonderform (m) 
0 ,50 5 ,550 
0 ,50 4 ,500 

� örtl ichem Aufmaß 
D Bauzeichnungen 
D örtl ichem Aufmaß und Bauzeichnungen 

Breite Bereich Brutto-GrundNäche 
(m2) 

(m) Bereich a Bereich b 
5 ,300 a 14,71 
5 ,300 a 11 ,93 

Bereich c 

Summe 1 26 ,64 1 1 1 m2 

Bru_o-GrundCäche (Bereich a + b) insgesamt 26 ,64 m2 
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Berechnung der Gebäude-Grundfläche 

Brutto-Gru ndfläche (BGF) in Anlehnung an D IN  277 

Gebäude: Holzschuppen , Hauptstraße 59, 5451 8 M inderl ittgen 

Die Flächenberechnungen sind nur als Grundlage d ieser Wertermittlung verwendbar. 

Die Berechnung erfolgt aus � Fertigmaßen 
D Rohbaumaßen 
D Fertig- und Rohbaumaßen 

lfd . Geschoss / 
Nr. Grundrissebene 

1 EG 

Dipl.-I ng. (FH) Martina Schmitz 
Öffentl ich bestel lte und vereidigte Sachverständige für die 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 

(+/-) 
+ 

auf der Grundlage von 

Flächen- Länge 
faXor / 

Sonderform (m) 
1 ,00 5 ,500 

� örtl ichem Aufmaß 
D Bauzeichnungen 
D örtl ichem Aufmaß und Bauzeichnungen 

Breite Bereich Brutto-GrundNäche 
(m2) 

(m) Bereich a 1 Bereich b 1 
7,100 a 39 ,05 I 1 Bereich c 

Summe 1 39,05 1 1 1 m2 

Bru_o-GrundCäche (Bereich a + b) insgesamt 39,05 m2 

An Luziaki rch 1 2  • 54531 Manderscheid • Telefon 06572-4029 

Erläuterung 

Seite 75 

 



Anlage 5 Az. 1 2a K 2/25 

Berechnung der Gebäude-Grundfläche 

Brutto-Gru ndfläche (BGF) in Anlehnung an D IN  277 

Gebäude: Scheune, Hauptstraße 59, 5451 8 M inderl ittgen 

Die Flächenberechnungen sind nur  als Grundlage d ieser Wertermittlung verwendbar. 

Die Berechnung erfolgt aus � Fertigmaßen 
D Rohbaumaßen 
D Fertig- und Rohbaumaßen 

lfd . Geschoss / 
Nr. Grundrissebene 

1 EG 

Dipl.-I ng. (FH) Martina Schmitz 
Öffentl ich bestel lte und vereidigte Sachverständige für die 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 

(+/-) 
+ 

auf der Grundlage von 

Flächen- Länge 
faXor / 

Sonderform (m) 
1 ,00 7 ,050 

� örtl ichem Aufmaß 
D Bauzeichnungen 
D örtl ichem Aufmaß und Bauzeichnungen 

Breite Bereich Brutto-GrundNäche 
(m2) 

(m) Bereich a 1 Bereich b 1 
7,100 a 50 ,06 I 1 Bereich c 

Summe 1 50 ,06 1 1 1 m2 

Bru_o-GrundCäche (Bereich a + b) insgesamt 50 ,06 m2 
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